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Antragstext

Nach Zeile 130 einfügen:

9. Kriegsdienstverweigerung

Das Recht zur Kriegsdienstverweigerung muss auch im Verteidigungsfall ein

unumstößliches Grundrecht bleiben und darf nicht angetastet werden. In jedem Fall muss

hierbei gewährleistet sein, dass niemand zu einem Dienst an der Waffe gezwungen wird.

Das Verfahren der Verweigerung dieses Dienstes aus Gewissensgründen muss auch im

Spannungs- und Verteidigungsfall niedrigschwellig möglich sein.

Begründung
Kriegsdienstverweigerung im Kriegsfall verboten
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